
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Vorlesewettbewerb  
der 4.Grundschulklassen                                                                                        

im Kreis Borken 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee und Initiator: 
 

Michael Schürmann, Bücherei Vreden 
 
 

Unterstützt vom: 
 

Arbeitskreis der hauptamtlich geleiteten Büchereien im Kreis Borken 
 
 

finanzielle Unterstützung durch: 
 

Lions-Club-Hamaland  
 
 

Zentrale Organisation: 
 

Kreis Borken 
Bildungsbüro 

Anne Rolvering, 02861-681-4145 
a.rolvering@kreis-borken.de 



Wer kann beim Vorlesewettbewerb mitmachen? 
 

Teilnehmen können alle Schüler/-innen der 4. Klassen. Die besten Vorleser/-
innen werden zunächst innerhalb der Klasse, anschließend auf Schulebene 
ermittelt. Der/die Schulsieger/-in wird zum Regionalentscheid entsandt. 
 
 

Was wird gelesen? 
 
Die Kinder sollen im Wettbewerb auf Klassen- und Schulebene aus einem 
Buch ihrer Wahl vorlesen.  
 
Aus dem vielseitigen Angebot der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur wählt 
jedes Kind sein Vorlesebuch und eine geeignete Textpassage aus. Das 
Buch sollte dem Alter entsprechend sein. Beratung ist dabei erlaubt und 
kann hilfreich sein, die Kinder sollten jedoch selbstständig ihre Wahl treffen.  
 
Nicht zugelassen sind Schullesebücher, Sachtexte, Lyrik und Mundartstücke. 
Die Texte dürfen nicht aus fotokopierten Blattsammlungen entnommen, nicht 
zusammengestrichen, ergänzt oder auf sonstige Art verändert sein. 
 
Die Lesezeit beträgt drei Minuten. Vorweg stellen die Vorlesenden Titel und 
Autor/-in ihres Buches vor und erläutern kurz den inhaltlichen Zusammenhang 
zum vorbereiteten Textabschnitt. 
 
Zusätzlich wird den Kindern ein unbekannter Text vorgelegt, der von der 
Jury ausgewählt wird. Aus diesem Buch sollte fortlaufend vorgelesen 
werden; jeweils zwei Minuten lang. Um den Kindern den Einstieg zu 
erleichtern, führt ein Jurymitglied oder der Moderator den Text kurz ein und 
liest selbst ein paar Zeilen vor.  
 
Die Jury bewertet anhand eines Bewertungsbogens die Leistungen der 
einzelnen Kinder.  
 
Beim Regional- und Kreisentscheid gelten die gleichen Bedingungen. 
Allerdings dürfen sich die Wahltexte und unbekannten Texte nicht 
wiederholen. Darüber hinaus ist es nicht erlaubt Bücher aus Serien mehrmals 
zu verwenden.   



Welche Ebenen gibt es beim Vorlesewettbewerb? 
 
1. Schule: 
 

Jede Schule führt in Eigenregie in ihren 4.Klassen einen Vorlesewettbewerb 
durch.  
Jede Schule meldet dann mit dem beiliegenden Anmeldebogen den/die 
Schulsieger/-in für die Teilnahme am Regionalentscheid bei der 
Kreisverwaltung Borken. Die Verwaltung gibt den/die Sieger/-in an die 
Ausrichter der Regionalenscheide weiter.  
Entsprechend der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) müssen die 
Eltern/Personensorgeberechtigten der Schülerinnen und Schüler die in der 
Anlage befindliche  Einverständniserklärung zur Weitergabe der Daten an  
das Bildungsbüro, die austragenden Büchereien sowie die Presse und die 
Sponsoren unterzeichnen. 
 
 
 

2. Regionalentscheid: 
 

Im Kreisgebiet finden 4 Regionalentscheide mit den jeweiligen Schulsieger/-
innen statt, diese werden von den hauptamtlich geführten Büchereien im 
Wechsel ausgerichtet. In Bocholt findet zusätzlich ein Stadtentscheid statt, 
den die Stadtbibliothek Bocholt ausrichtet. Die besten Leser/-innen werden 
zum Regionalentscheid eingeladen. 
 

1. Regionalbezirk Stadtlohn, Vreden, Südlohn, Gescher 
 

2. Regionalbezirk Borken, Heiden, Raesfeld, Velen, Reken 
 

3. Regionalbezirk Ahaus, Gronau, Heek, Legden, Schöppingen 
 

4. Regionalbezirk Bocholt, Isselburg, Rhede 
 

 

3. Kreisentscheid 
 

Die ersten drei Sieger/-innen der Regionalentscheide werden zu dem 
Kreisentscheid eingeladen. Dieser findet Ende Februar  im Kreishaus 
Borken statt. 

 
 
Zu allen Entscheiden werden die jeweiligen Sieger/-innen mit einem 
gesonderten Schreiben eingeladen. 
 



Wer bewertet die Vorlesenden? 
 

Zur Beurteilung der Vorlesebeiträge kommt ein Bewertungsbogen zum 
Einsatz, den Sie im Anhang finden. Bei den Klassen- und Schulentscheiden 
übernehmen Mitschüler/ -innen und Lehrkräfte die Punktevergabe. 
 
Bei allen anderen Entscheiden wird von den Ausrichtern eine Jury zusammen-
gestellt, die die Leseleistungen der Vorleser nach folgenden Kriterien beurteilt. 
 

 

 

Grundsätze der Bewertung 
 
Beim Vorlesewettbewerb geht es nicht um das möglichst fehlerfreie Abspulen 
eines einstudierten Textes. Grundlage für gutes Vorlesen ist, dass das Kind 
seinen ausgewählten Textabschnitt in Beziehung zur Gesamthandlung des 
Buches stellen und damit für alle Zuhörenden verständlich machen kann. Das 
setzt die Kenntnis des vollständigen Buchinhalts voraus.  
 
Die Titelwahl sollte der Altersstufe und dem Verständnis des Kindes sowie 
den Spielregeln entsprechen. Da nicht alle Kinder im freien Sprechen gleich 
talentiert sind, spielt es bei der Bewertung eine untergeordnete Rolle, ob sie 
eigenständig eine kurze Einführung formulieren oder die inhaltlichen 
Zusammenhänge auf Nachfrage wiedergeben können. 
 
Die Beherrschung der formalen Lesetechniken - deutliche Aussprache, 
sinngemäße Betonung, angemessenes Lesetempo - ist ebenfalls 
Voraussetzung für gutes Vorlesen. Versprecher sollten nicht überbewertet 
werden! Schließlich ist zu beurteilen, inwieweit es dem Kind gelingt, durch 
sein Vorlesen das Publikum zu erreichen und für das Buch, aus dem es liest, 
zu interessieren. 
 
Engagiertes Vorlesen ist nicht mit Schauspielerei zu verwechseln. Die vom 
Text ausgehende Atmosphäre lässt sich auch ohne übertrieben inszenierte 
und spürbar einstudierte Gestik vermitteln. 
 



Bewertungskriterien 
 

Ausgehend von den Bewertungsgrundsätzen führt das Bewertungsschema 
drei Kriterien an: Textverständnis, Lesetechnik, Textgestaltung, die unten 
erläutert sind. In jeder Sparte können maximal 5 Punkte erzielt werden.  
 
Zusätzlich ist Raum für ergänzende Anmerkungen oder Beurteilungen, die 
zusammen mit der addierten Punktzahl einen Gesamteindruck ergeben. 
Anhand dessen bestimmt zunächst jedes Jurymitglied seine Rangfolge der 
Beiträge, die dann mit der Wertung der anderen Juroren verglichen wird.  
 
Zur abschließenden Auswertung wird die erreichte Gesamtpunktzahl 
(Summe der Ergebnisse aller Juroren) hinzugezogen, diese ergibt die 
Platzierung. 
 

Lesetechnik 

 

Verfügt das lesende Kind über die erforderliche Lesetechnik, den Text flüssig 
und sicher zu beherrschen (deutliche Aussprache, stimmliche Möglichkeiten, 
angemessenes Lesetempo, sinngemäße Betonung)? Versprecher nicht 
überbewerten! 
 

Interpretation 
 
Inwieweit gelingt es, Stimmung und Atmosphäre des Textes einzufangen und 
umzusetzen? Nicht gemeint sind übertriebene schauspielerische Darbietungen! 
 
 

Textauswahl 

 
Ist die Text- bzw. Buchauswahl dem Verständnis des Kindes angemessen? 
Gelingt es dem Kind, den Bezug zur Gesamthandlung des Buches darzustellen? 
Kann es selbständig oder auf Nachfrage in kurzen, eigenen Worten die 
inhaltlichen Zusammenhänge und Hintergründe seiner Textstelle vermitteln? 
 
Ist der vorbereitete Textabschnitt schlüssig, sind Anfang und Ende verständlich? 
Stimmt die Zeitplanung, ohne dass die Jury unterbrechen muss, weil die 
vorgegebene Lesezeit (3 Minuten) weit überschritten wurde? 
 
 



Welche Preise warten auf die Gewinner? 
 

1. Schulentscheid:  
 

Preise werden von den Schulen gestellt.  
 

2. Regionalentscheid 
 

Jede/r Teilnehmer/-in erhält ein Buchgeschenk und eine Urkunde.  
Die drei Sieger/-innen werden zusätzlich mit einem Buchgutschein in Höhe 
von 10,00 EUR und der Einladung zum Kreisentscheid belohnt. 
 

3. Kreisentscheid 
 

Jede/r Teilnehmer/-in erhält 2 Buchgeschenke und eine Urkunde.  
Die drei Sieger/-innen werden zusätzlich mit einem Buchgutschein in Höhe 
von 20,00 EUR und mit einem ganz besonderen Erinnerungsstück belohnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Einverständniserklärung für Eltern/Personensorgeberechtigte 
Informationspflichten gemäß Artikel 14 Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) 
 
Bewertungsbogen kann unter www.vorlesewettbewerb.de  heruntergeladen 
werden. 
Die Einverständniserklärung und die Informationspflichten sind unter  
https://www.bildungskreis-borken.de/bildungskreis/vorlesewettbewerb 
zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vorlesewettbewerb.de/
https://www.bildungskreis-borken.de/bildungskreis/vorlesewettbewerb


Einverständniserklärung für den  
Vorlesewettbewerb 2020/2021 für die 

 
 

 Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten des teilnehmenden 
Kindes  

 Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos im Rahmen des Vorlesewettbewerbs  
 
durch die Eltern oder die Personensorgeberechtigten  
 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden / Wir erklären uns damit einverstanden, dass die 
Angaben zur Person sowie Fotos von meinem / unserem Kind 
 

Name, Vorname  
(Kind) 

 
 

 
für die Durchführung und Dokumentation des Wettbewerbs erfasst und weitergegeben werden 
dürfen. 

 

 Zur Verarbeitung der Daten zum Namen des Kindes siehe die beigefügte Information zu 
Artikel 14 DSGVO.  

 Beim Regional- und Kreisentscheid werden Fotos vom Bildungsbüro des Kreises Borken 
und den Büchereien als Ausrichter des Wettbewerbs für die Berichterstattung eingesetzt. 
Sie werden auf der Homepage des Kreises Borken veröffentlicht und an Vertreter der 
Medien zur Veröffentlichung in der Presse weitergegeben.  

 Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. auf Entgelt) ab. 
Diese Einverständniserklärung ist jederzeit widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die 
Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt.  

 Die beigefügte Information gemäß Artikel 14 DSGVO habe ich / haben wir zur Kenntnis 
genommen. 

 

Name, Vorname  
Erziehungsberechtigte/r: 

 
 

 
 
 
 

Ort, Datum:  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
  

 
 
 
 
 



 
Informationspflichten gemäß Artikel 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

 
 
1. Verantwortliche Stelle 
 

Kreis Borken 
Burloer Str. 93 
46325 Borken 
 
Die Kreisverwaltung Borken ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Sie wird 
vertreten durch den Landrat Herrn Dr. Kai Zwicker. 
 
Kreis Borken 
Burloer Str. 93 
46325 Borken 
Telefon: 02861-82-0 
 
info@kreis-borken.de 
www.kreis-borken.de 

 
2. Datenschutzbeauftragte 
 

Frau Zumkehr - behördliche Datenschutzbeauftragte 
Burloer Str. 93 
46325 Borken 
Telefon: 02861-681-2421 
 
datenschutz@kreis-borken.de 

 
3. Zweckbestimmung der Datenverarbeitung 
 

Die Daten werden zur Vorbereitung, Organisation und Durchführung des jährlichen 
Vorlesewettbewerbes erhoben. 
 

4. Rechtsgrundlagen  
 

Artikel 6 Abs. 1 a) DSGVO (Einverständnis der Eltern / eines Elternteils / 
Personensorgeberechtigten für ihr Kind) 
 

5. Quelle der Daten 
 

Auskunft der Schule mit Einverständnis der Eltern oder des Elternteils oder des 
Personensorgeberechtigten. Fotos vom Wettbewerb durch das Bildungsbüro. 

 
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 

 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bildungsbüros der Kreisverwaltung soweit sie an der 
Vorbereitung, Organisation und Durchführung des jährlichen Vorlesewettbewerbes 
beteiligt sind.  

 Büchereien zur Durchführung der Regionalentscheide. 

mailto:datenschutz@kreis-borken.de


 Börsenverein des Deutschen Buchhandels zur Durchführung des Wettbewerbes der 
sechsten Klassen. 

 Sponsoren zur Veröffentlichung der Siegerdaten 

 Pressestelle/Presse zur Veröffentlichung (Ankündigung und Siegermeldung).  
 

 
7. Speicherdauer der personenbezogenen Daten 
 

Nach der Durchführung des Vorlesewettbewerbs (Ermittlung der Kreissieger) werden die 
Daten gelöscht. 
 
Ausnahme: die Gewinnernamen des 4. Grundschulklassenwettbewerbs werden zwei Jahre 
aufbewahrt um die dann in der 6. Klasse erneut teilnehmenden Schüler zur Eröffnung des 
Wettbewerbes darauf ansprechen zu können (freundliche Geste). 
 

8. Die Rechte der betroffenen Person (des Kindes) 
 

 Auskunft über die gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten gemäß 
Art. 15 DSGVO 

 Berichtigung der hinterlegten personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DSGVO 

 Löschung nicht mehr benötigter personenbezogener Daten gemäß Art. 17 DSGVO 

 Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß Art. 18  
DSGVO 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 21  
DSGVO 

 
Es besteht das Recht auf jederzeitigen Widerruf von erteilten Einwilligungen zur 
Datenverarbeitung gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO 
 
Die Betroffenenrechte können beim Bildungsbüro formlos geltend gemacht werden. 

 
9. Beschwerderecht einer betroffenen Person bei einer Aufsichtsbehörde 
 

Wenn Sie annehmen, dass die Daten des Kindes bei der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung seinen Rechten nach verletzt wurden, können Sie sich als Eltern oder Elternteil 
oder Personensorgeberechtigter nach Art. 77 DSGVO an die zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde, die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW), Kavalleriestraße 2-4, 40213 
Düsseldorf, https://www.ldi.nrw.de/ wenden. Die LDI NRW geht der Beschwerde nach und 
unterrichtet Sie über das Ergebnis einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

 
 
10. Information zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
 

Die Nichtbereitstellung von erforderlichen Daten kann gegebenenfalls den Ausschluss vom 
Wettbewerb verursachen. 

https://www.ldi.nrw.de/


 
           . 


